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2.3.1 Die Zuordnung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB i.V.m. 
§ 9 Abs.1a BauGB wird bei der Planung wie folgt vorgenommen: 
 
Öffentl. Erschließung  = 6,1 % der Ausgleichsmaßnahmen 2.2.3.1 bis 2.2.3.4 
Gewerbegebiet 1 = 24,0 % der Ausgleichsmaßnahmen 2.2.3.1 bis 2.2.3.4 
Gewerbegebiet 2 = 20,9 % der Ausgleichsmaßnahmen. 2.2.3.1 bis 2.2.3.4  
Gewerbegebiet 3 = 49,0 % der Ausgleichsmaßnahmen 2.2.3.1 bis 2.2.3.4 
 

2.4 Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes gemäß § 9 Abs.1 Nr.24 BauGB i.V.m. § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB 
und § 1 Abs.4 BauNVO: 
 

2.4.1 Die Fläche für besondere Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
kann im Bereich des Sichtschutzwalles bis zu einer Höhe von 2 m über dem natürlichen Ni-
veau des Geländes bzw. Böschungsoberkante des Straßeneinschnittes ausgebildet werden. 
Pflegemaßnahmen siehe textliche Festsetzung 2.5.2 
 

2.4.2 Flächenbezogene Schalleistungspegel 
 
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der Tabelle angege-
benen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6 bis 22 Uhr) noch nachts (22 
bis 6 Uhr) überschreiten. 
 
Zulässige Emissionskontingente der Teilflächen des Plangebietes 

   

Emissionskontingent Teilfläche 

 LEK, tags  / dB(A) LEK, nachts / dB(A) 

GE 1/2 

GE 3 

58 

58 

43 

43 
 

 Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5. 
 

2.4.3 Schallschutz von Büroräumen im Bereich der Bahnstrecke 
 
Für Büronutzungen im Plangebiet in einem 55 m breiten Streifen entlang der Bahnstrecke 
sowie direkt an der Baugrenze an der Landsstraße 3048 ist ein resultierendes bewertetes 
Schalldämmaß nach DIN 4109 von R’w, res = 35 dB für die den Lärmquellen zugewandten Fas-
saden sicherzustellen. 
 

2.4.4 Schallschutz von Wohnräumen im Plangebiet 
 
Für Wohnnutzungen im Plangebiet in einem 55 m breiten Streifen entlang der Bahnstrecke 
sowie direkt an der Baugrenze an der Landsstraße 3048 ist ein resultierendes bewertetes 
Schalldämmaß nach DIN 4109 von R’w, res = 40 dB für die den Lärmquellen zugewandten Fas-
saden sicherzustellen. 
 
Im übrigen Bereich des Plangebietes ist ein resultierendes bewertetes Schalldämmaß nach 
von R’w, res = 35 dB erforderlich. 
 

2.5 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs.1 
Nr.25a BauGB: 
 

2.5.1 Anpflanzung von standortgerechten einheimischen Bäumen gemäß Darstellung in der Plan-
karte (siehe Ziffer 1.2.8.3). Es gilt je Planzeichen einen Laubbaum 2.Ordnung zu pflanzen. 
Artenauswahl siehe unter 2.5.6 
 

2.5.2 Im Bereich des Sichtschutzwalles sind aufkommende Gehölze regelmäßig alle 5 Jahre zu-
rückzuschneiden. 
 

2.5.3 Anpflanzung von standortgerechten einheimischen Bäumen und Sträuchern im Bereich der 
Gewerbegebietsfläche 1 + 3 gemäß Darstellung in der Plankarte (siehe Ziffer 1.2.8.4). Laub-
bäume 2.Ordnung sind im Abstand von 20m zu pflanzen, zwischen den Laubbäumen gilt es 
mind. 10 Sträucher zu setzen. Artenauswahl siehe unter 2.5.6 

Rechtsgrundlagen  
 
Baugesetzbuch i.d.F der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466), 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 18.06.2002 (GVBI. I S. 274), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.12.2009 (GVBl. I S. 631) und 15.12.2009 (GVBl. I S. 716), 
Hess. Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 119). 
 
 
 
 
1 Zeichenerklärung  

2.1.6.1 
 
 
 
2.1.6.2 

Innerhalb der nicht-überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen, Betriebsstraßen, 
Regenrückhaltebecken (Teiche), und Stellplätze zulässig, Nebenanlagen und Hochbauten 
jedoch nicht im Bereich der Bauverbotszone zur Landesstraße. 
 
Innerhalb der Bauverbotszone sind Werbeanlagen jeglicher Art unzulässig. 
 

2.1.7 
 
 
2.1.7.1 
 
 

 

Gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. §§ 16 Abs.4 und 18 Abs.1 BauNVO gilt für die Gewer-
begebiete 1-3: 
 
Die Oberkante Gebäude wird als Höchstmaß festgesetzt. Als Oberkante Gebäude gilt dabei 
sowohl der höchstgelegene Abschluss einer Außenwand als auch der entsprechende Schnitt-
punkt zwischen Außenwand und Dachhaut oder zwischen Dachhaut und Dachhaut zweier 
unterschiedlich oder gleich geneigter Dachflächen (First). Den unteren Bezugspunkt bildet die 
Oberkante Erdgeschoss-Rohfußboden. Ausnahme: Für technische Anlagen (z.B. Silos) ist 
ausnahmsweise eine Bauhöhe von 21m zulässig. 
 

2.1.7.2 
 

Die Zulässigkeit von Gewerbekaminen und über die Oberkante der Gebäude hinausreichen-
der untergeordneter technischer Aufbauten zur Unterbringung von maschinentechnischen 
Anlagen für die Gebäude bleibt von der Höhenbegrenzung unberührt. Werbeanlagen dürfen 
die Oberkante der Gebäude nicht überschreiten.  
 

2.2 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB:  
 

2.2.1 Hofflächen, Gehwege, Stellplätze, Stellplatz- und Garagenzufahrten sind in wasserdurchlässi-
ger Weise zu befestigen, also z.B. mit Schotterrasen, Kies, Rasengittersteinen oder weitfugi-
gem oder wasserdurchlässigem Pflaster.  
Das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser ist zu versickern. Bei Betriebs-, La-
ger- und Hofflächen sowie Anlieferungsbereichen im Gewerbegebiet ist aus Gründen der Be-
triebssicherheit eine wasserundurchlässige Befestigung zulässig, dass dort anfallende Nieder-
schlagswasser ist dem Schmutzwasserkanal zu zuführen. 

 
2.2.2 Im Bereich der Ausgleichsflächen (mit der Zweckbestimmung naturnaher Graben und Renatu-

rierung des Grabens) an den Gewerbegebieten bzw. landwirtschaftlichen Wegen gilt es die 
Flächen zweimal im Jahr zu mähen, Düngung ist unzulässig. Aufkommende Gehölze sind alle 
3 Jahre zu entfernen.  
 

2.2.3 
 
 
 
2.2.3.1 
 
 
2.2.3.2 
 
 
 
 
2.2.3.3 
 
 
 
 
2.2.3.4 
 

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB im Bereich des Flurstücks 92/1 sowie 
nördlich und südlich des Gewerbegebietes 3:  
 
Entwicklungsziel: Extensivgrünland. 
Maßnahmen: Die Fläche ist extensiv zu beweiden oder zu mähen. Düngung ist unzulässig.  
 
Entwicklungsziel: Naturnahe Gräben. 
Maßnahmen: Anlegung von naturnahen Gräben.  
Im Bereich des Gewerbegebietes 3 gilt es im Abstand von 20m Gruppen von Schwarzerlen  
(3 Bäume) zu pflanzen. 
 
Entwicklungsziel: Renaturierung der Gräben. 
Maßnahmen: Die vorhandenen Gräben sind naturnah zu gestalten.  
Im Bereich des Gewerbegebietes 3 gilt es im Abstand von 20m Gruppen von Schwarzerlen  
(3 Bäume) zu pflanzen.  
 
Entwicklungsziel: Flachwasserteiche und Blänken. 
Maßnahmen: Anlegung von naturnahen Flachwasserteichen und Blänken. 
 

2.3 Zuordnung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen gemäß § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB 
i.V.m. § 9 Abs.1a BauGB: 

 

Übersichtskarte (Maßstab 1 : 25.000) 

 
2.5.4 Neu anzulegende Stellplätze in den Gewerbegebieten 1 + 3 sind durch einheimische 

standortgerechte Laubbäume 2.Ordnung, Hecken und Sträucher zu begrünen. Für je 5 
Stellplätze ist mindestens ein Laubbaum (Stammumfang mindestens 10/12 cm, gemessen in 
1m Höhe) in einer unbefestigten Baumscheibe von 6m² zu pflanzen und dauernd zu 
unterhalten. Alternativ und im GE 2 werden 4 Sträucher in einer Pflanzinsel gepflanzt. 
Neu anzulegende Stellplätze mit mehr als 500m² befestigter Fläche sind zusätzlich durch eine 
raumgliedernde und flächendeckende Bepflanzung zwischen den Stellplatzgruppen zu 
unterteilen. Die Pflanzflächen sind gegen Überfahren zu sichern. Die Anpflanzungen sind 
innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der baulichen Anlagen vorzunehmen. 
Artenauswahl siehe unter 2.5.6 
 

2.5.5 Im Bereich der öffentlichen Parkfläche gilt: Für je 4 Stellplätze ist mindestens ein Laubbaum 2. 
Ordnung (Stammumfang mindestens 10/12 cm, gemessen in 1m Höhe) in einer unbefestigten 
Baumscheibe von 6m² zu pflanzen und dauernd zu unterhalten. Alternativ können 4 Sträucher 
in einer Pflanzinsel gepflanzt werden. Die zeichnerischen Darstellungen 1.2.8.2 und 1.2.8.3 
können zur Anrechnung gebracht werden.  
 

2.5.6 Artenlisten (Auswahl): 
 

  

 Bäume 2.Ordnung 
Acer campestre  - Feldahorn 
Acer pseudoplatanus  - Bergahorn   
Carpinus betulus  - Hainbuche 
Prunus avium  - Vogelkirsche 
Prunus padus  - Traubenkirsche 
Salix caprea - Salweide 
Fraxinus excelsior  - Esche    
Sorbus aucuparia - Vogelbeere 
Alnus glutinosa                    - Schwarzerle 
 
 

Sträucher            
Cornus sanguinea     -  Roter Hartriegel      
Corylus avellana        -  Hasel   
Virburnum opulus       -  Gew. Schneeball  
Crataegus monogyna      
und laevigata        -  Weißdorn   
Euonymus europaea  -   Pfaffenhütchen   
Lonicera xylosteum    -  Heckenkirsche 
Rubus fruticosus agg.  -  Brombeere 
Sambucus nigra     -  Schw. Holunder 
Prunus spinosa     -  Schlehe 
 
Kletterpflanzen 
Clematis vitalba     -  Gem. Waldrebe 
Hedera helix      -  Efeu 
Humulus lupulus      -  Hopfen 
Lonicera caprifolium    -  Geißblatt 
tricuspidata “Veitchii”  -  Wilder Wein 
 
Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtsgesetz wird 
verwiesen.  

 

3.2.1 Nach Osten hin sind die Gebäudefassaden durch gemischtgliedrige strukturierte Fassaden zu 
gestalten. Größere Glasflächen (> 10m²) sind mit strukturiertem Glas oder Vogelschutzglas zu 
gestalten. Nach Norden hin dürfen Gebäudefassaden ein Anteil von 20% Glasfläche nicht 
überschreiten. 
 

 Werbeanlagen: 
 

3.3 
 
 
3.3.1 
 
3.3.2 

Werbeanlagen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs.1 Nr. 2 HBO: 
Für das Gewerbegebiet 1-3 gilt: 
 
Fremdwerbung ist unzulässig. 
 
Werbeanlagen mit Blink-, Lauf- und Wechsellichtern, Lichtwerbung in der Nachtzeit  sowie 
Lichtwerbung in grellen Farbtönen sind unzulässig.  
 

3.3.3 
 
 
3.3.4 

Werbepylone dürfen im GE 1 eine Höhe von 10m und im GE 2 und 3 von 4m, gemessen ab 
Niveau künftiges Betriebsgelände, nicht überschreiten.  
 
Werbeanlagen in der Bauverbotszone sind unzulässig.  
 

 Einfriedungen: 
 

3.4 Gestaltung der Einfriedungen gemäß § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 81 Abs.1 Nr.3 HBO in den 
Gewerbegebieten 1-3: 
 

3.4.1 Mauern, Betonsockel und Mauersockel sind unzulässig. Ausnahme: Stützmauern zum Stra-
ßenraum oder Nachbargrundstück, Punktfundamente für Einfriedungen. 
 

3.4.2 Zulässig sind ausschließlich gebrochene Einfriedungen aus Holz oder Metall bis zu einer Hö-
he von 2,0m über Geländeoberkante zzgl. nach innen abgewinkeltem Übersteigschutz und in 
Verbindung mit einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern oder Kletterpflanzen.  

  
 Grundstücksfreiflächen: 

 
3.5 
 

Gestaltung der Grundstücksfreiflächen gemäß § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 81 Abs.1 Nr. 5 HBO 
in den Gewerbegebieten 1-3:  
 

3.5.1 
 

Mind. 80 % der nicht überbaubaren Grundstücksfläche gemäß § 23 Abs.5 BauNVO abzüglich 
der Zulässigkeit von Stellplätzen und Nebenanlagen etc., gemäß Festsetzung 2.1.6.1 sind als 
Grünfläche anzulegen.  

 
 
 
 
4 Nachrichtliche Übernahmen gemäß § 9 Abs.6 BauGB  

 
4.1 Es gilt die Stellplatzsatzung der Gemeinde Fronhausen.  

 
4.2 Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation 

ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem we-
der wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftli-
che Belange entgegenstehen (§ 55 Abs. 2 Satz 1 WHG). 
 

4.3 Im Plangebiet befindet sich eine 20 kV-Freileitung der E.ON Mitte AG sowie eine Ferngaslei-
tung der E.ON Gastransport GmbH. 

 
 
 
 

 

5 Hinweise  
 

5.1 Amt für Straßen- und Verkehrswesen Marburg 
Die Sichtflächen der Erschließungsstraßenanbindung des Gewerbegebietes an die  
L 3048 sind von jeglicher Bebauung und Bewuchs, auch Grundstückseinfriedungen und dgl. 
über 0,80 m, gemessen von jeweils Fahrbahnoberkante, freizuhalten ggf. durch Beseitigung 
derzeitiger sichtbehindernden Einrichtungen erstmals herzustellen. 
 

5.2 Nabu 
Lichtquellen im Gewerbegebiet und im öffentlichen Straßenraum sind auf ein Minimum zu 
reduzieren. Die Abstrahlung sollte tendenziell nach Westen und Süden ausgerichtet sein. 
Keine direkte Lichtabstrahlung in die Ausgleichsfläche. 
 

5.3 Es wird auf die im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag empfohlenen eingriffsminimierenden 
Maßnahmen im Sinne des Artenschutzes (Baufeldräumung, etc.) hingewiesen. 
 

5.4 Aufkommende Gehölze sind alle 3 Jahre zu entfernen. 
 

 
 
 
Verfahrensvermerke:  
 
Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Gemeindevertretung 

gefasst am 

 

20.11.2008 

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntge-

macht am  

 

19.11.2009 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am 

 

19.11.2009 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 

bis einschließlich 

23.11.2009 

23.12.2009 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am  

 

08.04.2010 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  

bis einschließlich  

16.04.2010 

17.05.2010 

  

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO i.V.m. § 9 Abs. 4 

BauGB und § 81 HBO erfolgte durch die Gemeindevertretung am  

 

___.___.______ 

  

Die Bekanntmachungen erfolgten im _________________________________.  

  

Ausfertigungsvermerk:   

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 

Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirk-

samkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  

 

 

 

  

Fronhausen, den ___.___.______  

  

  

___________  

Bürgermeister  

  

Rechtskraftvermerk:   

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in 

Kraft getreten am:  

 

___.___.______ 

  

Fronhausen, den ___.___.______   

  

  

___________  

Bürgermeister  

 

2 Textliche Festsetzungen  (BauGB / BauNVO)  
 

2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB: 
 

2.1.1 Gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. §§ 1 Abs.5 und 6 BauNVO und § 8 Abs.2 und 3 BauN-
VO gilt für die Gewerbegebiete 1-3:  
 
Tankstellen und Vergnügungsstätten werden von der Zulässigkeit ausgeschlossen. 
 

2.1.2 Gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 1 Abs.6 BauNVO und § 8 Abs.3 BauNVO gilt für die 
Gewerbegebiete 1-3: 
Allgemein zulässig sind Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 
 

2.1.3 Gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 1 Abs.9 BauNVO gilt für die Gewerbegebiet 1-3: 
Die Errichtung von Verkaufsflächen ist nur für die Selbstvermarktung der in diesem Gebiet 
produzierenden und weiterverarbeitenden Betriebe zulässig, wenn die Verkaufsfläche einen 
untergeordneten Teil der durch das Betriebsgebäude überbauten Fläche einnimmt. 
 

2.1.4 Gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB: 
Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft sind bauliche Anlagen (Hochbauten oder flächenhafte Versiegelungen) unzu-
lässig. 
 

2.1.5 Gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 BauGB i.V.m. § 9 Abs.1 Nr.20 BauGB: 
Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft Zweckbestimmung Extensivgrünland sind bauliche Anlagen (Hochbauten) 
unzulässig.  
 

2.1.6 
 

Gemäß § 9 Abs.1 Nr.1 und Nr.4 BauGB i.V.m. § 12 Abs.6, § 14 und § 23 Abs.5 BauNVO gilt 
für die Gewerbegebiete 1-3: 

 

 
 
 
3 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (BauGB i.V.m. HBO - integrierte 

Orts- und Gestaltungssatzung):  
 

 Dachgestaltung: 
 

3.1 Gemäß § 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 81 Abs.1 Nr.1 HBO gilt für die Dachform, Dachneigung, 
Dachfarbe in den Gewerbegebieten 1-3: 
 

3.1.1 Zulässig sind im Gewerbegebiet 1 Flach-, Sattel- und Pultdächer (auch versetzte) mit einer 
Dachneigung von max. 15°. Die Festsetzung gilt nur für die Hauptdächer der Gebäude, bei 
Nebendächern sind Abweichungen zulässig.  
 

3.1.2 Zulässig sind im Gewerbegebiet 2 und 3 nur Flachdächer bis 5° Dachneigung. Die 
Festsetzung gilt nur für die Hauptdächer der Gebäude, bei Nebendächern sind Abweichungen 
zulässig. 
 

3.1.3 
 

3.1.4 

Zur Dacheindeckung sind Farbtöne in grau bis anthrazit zu verwenden. Nicht zulässig sind 
spiegelnde oder reflektierende Dacheindeckungen.  
 
Bei Flächdächern gilt es auf mind. 40% der Dachflächen eine Dachbegrünung vorzunehmen 
bzw. Kiesflächen anzulegen.  
 

 Fassadengestaltung: 
 

3.2 Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 81 Abs. 1 Nr. 1 HBO gilt für die Fassadengestaltung in den 
Gewerbegebieten 1-3: 
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